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19810429 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX, 
mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungs
gesetz geändert wird (4. Novelle zum Gewerb-

. lichen Sozialversicherungsgesetz) 
Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, 

BGBl. Nr. 560/1978, in der Fassung der Bundesge
setze BGBI. Nr. 684/1978, BGBI. Nr. 531/1979 und 
BGBI. Nr. 586/1980 wird geändert wie folgt: 

1. § 10 Abs.2 hat zu lauten: 
,,(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß 

Pflichtversicherte gemäß § 2 und § 3 Abs. 1 und 
Weiterversicherte gemäß § 8 unter den im Abs. 1 
vorgesehenen Voraussetzungen eine Familienversi
cherung abschließen können für 

a) Verwandte in auf- und absteigender Linie, 
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in der 
Seitenlinie bis zum zweiten Grad oder mit dem 
(der) Versicherten verschwägerte Personen 
gleichen Grades; 

b) eine mit dem (der) Versicherten nicht ver
wandte bzw. nicht verschwägerte andersge
schlechtliche Person, die seit mindestens zehn 
Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft 
lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit unentgeltlich 
den Haushalt führt, wenn ein im gemeinsamen 
Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht 
vorhanden ist. 

Eine Familienversicherung gemäß lit.b kann nur für 
eine einzige Person abgeschlossen werden." 

2. Im § 60 Abs. 1 letzter Satz ist der Ausdruck 
"Witwenpension" jeweils durch den Ausdruck 
"Witwen(Witwer)pension" zu ersetzen. 

3. Im § 72 Abs. 4 ist der Ausdruck "Witwen
schaftsbestätigungen" durch den Ausdruck "Witwen
(Witwer)schaftsbestätigungen" zu ersetzen. 

4. Im § 83 Abs. 6 ist der Ausdruck "die Ehegattin 
(der erwerbsunfähige Ehegatte)" durch den Ausdruck 
"der nicht erwerbstätige Ehegatte" zu ersetzen. 

5. Im § 135 ist der Ausdruck ,,§§ 136 bis 138" 
durch den Ausdruck ,,§§ 136 und 138" zu ersetzen. 

6. § 136 hat zu lauten: 

" Witwen(Witwer)pension 

§ 136. (1) Anspruch auf Witwen(Witwer)pension 
hat die Witwe nach dem Tod des versicherten 
Ehegatten bzw.der Witwer nach dem Tod der 
versicherten Ehegattin, wenn sie (er) die E~erbstä
tigkeit, die die pflichtversicherung des verstorbenen 
Ehegatten begründet hatte, nicht fortführt. Anspruch 
auf Witwen(Witwer)pension hat auch die Witwe (der 
Witwer), die. (der) nach dem Tod des versicherten 
Ehegatten (der versicherten Ehegattin) dessen (deren) 
Erwerbstätigkeit ,fortgeführt hat, wenn die ihr (ihm) 
zustehende Berechtigung zur Fortführu~g der 
Erwerbstätigkeit des verstorbenen Ehegatten (der 
verstorbenen Ehegattin) bzw. das Gesellschaftsver
hältnis erloschen ist; hat sie (er) die Erwerbstätigkeit 
mindestens drei Jahre fortgeführt, gebührt die 
Witwen(Witwer)pension nur, wenn im Zeitpunkt der 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit . ein Anspruch auf eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters nicht 
besteht. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 
1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 

wurde, in dem der andere Ehegatte bereits einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Pension aus einem Versicherungsfall des Alters oder 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit· nac~ diesem 
Bundesgesetz hatte, es wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
20 Jahre betragen hat oder . 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre ge9auert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mind~stens zehn Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten mehr als 
25 Jahre betragen hat; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Lebensjahr 
(die Ehegattin bereits das 60. Lebensjahr) überschrit
ten und keinen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine in Z 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 
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2 672 der Beilagen 

(3) Abs.2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch die 

Ehe ein Kind legitimiert wurde oder die Witwe sich 
im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten erwiesenerma
ß,en im Zustand der Schwangerschaft befunden hatte 
oder in diesem Zeitpunkt dem Haushalt der Witwe 
(des Witwers) ein Kind des (der) Verstorbenen 
angehörte, das Anspruch auf Waisenpension hat; 

2. wenn die Ehe von Personen geschlossen wurde, 
die bereits früher miteinander verheiratet gewesen 
sind und bei Fortdauer der früheren Ehe der 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch nicht ausgeschlos
sen gewesen wäre. 
. (4) Die Pension nach Abs. 1 gebührt, sofern nicht 

ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 im Zusammen
halt mit Abs. 3 vorliegt, auch 

1. ""der Frau, 

; 2. dem Mann, 
qeren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei
trag) a~fgrund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertragli
chen Verpflichtung zu leisten hatte, und zwar sofern 
und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe 
geschlossen hat." 
I 7. § 137 hat zu entfallen. 

8. § 139 Abs.4 hat zu lauten: 
,,(4) Liegt der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor der 

Yollendung des 50. Lebensjahres, gebührt zum 
~rundbetrag der Pension ein Zuschlag bis zu 10 vH 
der für den Grundbetrag maßgebenden Bemessungs
grundlage, soweit die Pension einschließlich des 
Zuschlages 50 vH dieser Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigt. Dieser Zuschlag ist ein Bestandteil des 
Gruridbetrages. " 

9. a) Im § 145 Abs. 1 haben die Einleitung und die 
lit. a wie folgt zu lauten: 
'"Die Witwen(Wirwer)pension beträgt, wenn der (die) 
Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al
ters)pension hatte, 60 vH der Pension, auf die er 
(sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt 
hätte;" . 

b) Im § 145 Abs. 1 hat der letzte Satz zu enfallen. 
c) § 145 Abs.2 und 3 haben zu lauten: 
,,(2) Die Witwen(Witwer)pension nach § 136 

Abs.4 darf den gegen den Versicherten (die 
Versicherte) zur Zeit seines (ihres) Todes bestehenden 
und mit dem im Zeitpunkt des Pensions anfalles für 
das Jahr des Todes geltenden Aufwertungsfaktor 
{§ 47) aufgewerteten Anspruch auf Unterhalt (Unter
.haltsbeitrag), vermindert um "eine der (dem) 
Anspruchsberechtigten nach dem (der) Versicherten 

,lgemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsg~setzes gebührende Witwen(Witwer)rente, 

sowie die der hinterlassenen Witwe (dem hinterlas-, 
senen Witwer) aus demselben Versicherungsfall 
gebührende Witwen(Witwer)pension nicht überstei
gen. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen 
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes" 
(Untethaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit 
dem Abschluß des Vertrages (Vergleiches ) bis zum 
Tod nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(3) Abs.2 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus

spruch nach § 61 Abs. 3 des Ehegesetzes 
enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungs
urteiles erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 128 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind aus der geschiedenen Ehe 
stammt oder von den Ehegatten gemeinsam 
an Kindes Statt angenommen worden ist 
und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden Elternteiles ständig in Haus
gemeinschaft (§ 128 Abs.l letzter Satz) mit 
dem anderen Eheteil lebt. Das Erfordernis 
der ständigen Hausgemeinschaft entfällt 
bei nachgeborenen Kindern." 

10. § 146 hat zu lauten: 

"Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen
(Witwer)pension 

§ 146. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)pension (§ 136), die (der)" sich 
wiederverehelicht hat, gebührt\ eine Abfertigung in 
der Höhe des 35-fachen der Witwen(Witwer)pension, 
auf die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der neuen 
Ehe Anspruch gehabt hat, einschließlich eines 
Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer Aus
gleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt haben. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Ehegatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwen(Witwer)pension 
(Abs. 1) auf Antrag wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder 
überwiegenden Verschulden der in Abs. 1 

. bezeichneten Person aufgelöst worden ist oder 
b) bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 

schuldlos anzusehen ist. 
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(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedachtnahme 
auf § 50 sich ergebenden Höhe mit dem der 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühestens 
jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der dem 
Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem seinerzeiti
gen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Witwer)pen
sion sind laufende Unterhaltsleistungen und die im 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBL Nr. 440, angeHihrten Einkünfte anzurechnen, 
die der Witwe (dem Witwer) aufgrund aufgelöster 
oder für nichtig erklärter, vor dem Wiederaufleben 
der Witwen(Witwer)pension geschlossener Ehen 
gebühren oder darüber hinaus zufließen. Hinsichtlich 
der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 149 A.bs.5 
und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungen eine 
Kapitalabfindung, so ist auf die Pension ein Zwölf tel 
des Betrages anzurechnen, der sich bei der Annahme 
eines jährlichen Ertrages von 4 vH des Abfindungska-

. pitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital 
. ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe (des 

Witwers) unter, so entfällt die Anrechnung. Die 
Anrechnung erstreckt sich verhältnismäßig auf den als 
Grundbetrag und als Steigerungsbetrag geltenden 
Betrag. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)pension 
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
wirksam, in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrech
nungsgrundes folgt." 

11. a) Im § 148 erster Satz sind die Worte "auf die 
der Versicherte bei seinem Ableben" durch die Worte 
"auf die der (die) Versicherte bei seinem (ihrem) 
Ableben" zu ersetzen. 

b) § 148 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei sind Witwen(Witwer)pensionen gemäß § 136 
Abs.4 und § 145 Abs.3 nicht zu berücksichtigen; 
diese dürfen jedoch den Betrag der gekürzten 
Witwen(Witwer)pension gemäß § 136 Abs. 1 nicht 
übersteigen und sind innerhalb dieses Höchstausma
ßes hinsichtlich des Grundbetrages und des als 
Steigerungsbetrag geltenden Betrages verhältnismäßig 
zu kürzen." 

12. a) § 150 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine 

Pension aus einer Pensionsversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz und leben sie im 
gemeinsamen Haushalt, so besteht der Anspruch auf 
Ausgleichszulage bei der Pension, bei der er früher 
entstanden ist." 

b) § 150 Abs. 5 letzter Satz hat zu lauten: 
"Hiebei ist der Richtsatz für den Pensionsberecht~g
ten auf Witwen(Witwer)pension gemäß § 136 Abs. 4 
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf jedoch 

den gekürzten Richtsatz für die hinterlassene Witwe 
(den hinterlassenen Witwer) nicht übersteigen." 

13. § 151 Abs.l lit.a und b haben zu lauten: 
"a) den Ehegatten (die EhegaJ:tin), sofern er (sie) 

mit dem Pensionsberechtigten nicht im gemein
samen Haushalt lebt, 

b) den geschiedenen Ehegatten (di~ geschiedene 
Ehegattin), " 

14. a) § 159 Abs. 1 Z 1 hat zu lauten: 
,,1. der nicht erwerbstätige Ehegatte," 
b) § 159 Abs.2 hat zu lauten: 
,,(2) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Person 

aus dem Kreis der Eltern, Wahl-,\ Stief- und 
Pflegeeltern, der Kinder, Wapl-, Stief- und Pflegekin
der, der Enkel oder der' Geschwister des (der) 
Versicherten, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit 
dieser Zeit unentgeltlich den Haushaldührt, wenn ein 
im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger 
Ehegatte nicht vorhanden i,st. Angehöriger aus diesem 
Grund kann nur eine, ein~ge Person sein." 

Artikel 11 

übergangsbestimmungen 
(1) Der Anspruch auf die Leistungen der 

Krankenversicherung für Personen, I die am 
31. Mai 1981 als Angehörige galten, nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr 
als Angehörige gelten, bleibt auch über das Ende der 
Angehörigeneigenschaft aufrecht, solange die Voraus
setzungen für den am 31. Mai 1981 bestandenen 
Leistungsanspruch gegeben sind. 

(2) Die Bestimmung des § 83 Abs. 6 des Gewerbli
chen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. I Z 4 gilt ab 1. Juni 1981 auch für Versicherungs
fälle, die vor dem 1. Juni 1981 eingetreten sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 135, 13", 145 und 148 
des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. I Z 5, 6, 9 und 11 sind hinsichtlich 
des Anspruches auf Witwerpension nur anzuwenden, 
wenn der Versicherungsfall nach dem 31. Mai 1981 
eingetre!en ist. 

(4) Der unter Anwendung der im Abs. 3 
bezeichneten Bestimmungen zu bemessende Betrag 
einer Witwerpension gemäß § 136 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 6 gebührt unter Bedachtnahme auf § 50 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes ab 
1. Juni 1981 zu einem Drittel, ab 1. Jänner 1985 zu 
zwei Drittel und ab 1. Jänner 1989 in voller Höhe. 
Die Teilung erstreckt sich verhältnismäßig auf den als. 
, Grundbetrag und den als Steigerungsbetrag geltenden 
Betrag. 

(5) Abs. 4 gilt nicht für Witwerpensionen, die auch 
bei Weitergeltung der am 31. Mai 1981 in Geltung 
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4 672 der Beilagen . 

gestandenen Fassung des § 137 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes gebührt hätten. 

(6) Die Bestimmung des, § 139 Abs.4 des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fas~ung des Art. I Z.8ist nur in den Fällen 
anzuwenden, . in denen der Stichtag nach dem 
31. Mai 1981 liegt. 

(7) Die Bestimmung des § 146 des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z 10 ist nur in den Fällen anzuwenden, in denen die 

, Wiederverehelichung nach dem 31. Mai 1981 erfolgt. 

Artikel 111 

Inkrafttreten 
Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juni 1981 in Kraft. 

Artikel IV 

VoUziehung 
Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. 
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672 der Beilagen' 5 

Bundesgesetz vo~ XXXXXXXXXXX, mit dem das Gewerbliche Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz geändert wird (4. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversi

cherungsgesetz) 

1. Problem 

Übernahme der tragenden Gedanken aus der Kernregelung der F~milienrechtsreform auch in das 
Sozialversicherungsrecht. 

2. Ziel 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen soll die Anpassung' des GSVG an die Grundsätze der 
Gleichbehandlung und Partnerschaft fortgesetzt und mit der Zielvorstellung abgeschlossen werden, 
allen Bestimmungen des GSVG, sofern sie nicht auf geschlechtsspezifischen Eigenheiten beruhen, 
einen geschlechtsneutralen Sinn zu geben. 

3. Inhalt 

a) Herbeiführung einer Gleichbehandlung von Mann und Frau bei den Voraussetzungen für den 
Abschluß einer Familienversicherung; . 

b) Gleichstellung der Ehegatten hinsichtlich der Anspruchsberechtigung für Angehörige in der 
Krankenversicherung; . 

c) Gleichstellung des Witwers einer Versicherten mit der Witwe eines Versicherten in bezug auf die 
Leistungsansprüche aus der Pensionsversicherung. 

~ 4. Alternativen 

Im Hinblick auf die geforderte Kostenneutralität der zu treffenden Lösung, keine. 

5. Kosten 

Die Neuregelung ist in den achtziger Jahren weitgehend kostenneutral. 

Erläuterungen 

Der vorliegende Entwurf einer 4. Novelle zu~ 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz verfolgt 
ebenso wie die Entwürfe einer 36. Novelle zum 
ASVG und einer 4. Novelle zum BSVG das 
ausschließliche Ziel, die durch die Familienrechtsre
form eingeführten Grundsätze der Partnerschaft und 
Gleichbehandlung, wie sie für die rechtlichen 
Beziehungen der Ehegatten zueinander maßgebend 
sind, auf das Sozialversicherungsrecht zu übertragen. 
Im Mittelpunkt der Familienrechtsreform stand das 
Bundesgesetz über die persönlichen Rechtswirkungen 
der Ehe, BGBI. Nr. 412/1975, und darin wieder eine 
Neufassung der Unterhaltsrechtsbestimmungen. Die 
auf dem patriarchalischen Prin~p beruhenden pflich
ten des Ehegatten, seiner Ehefrau den anständigen 
Unterhalt zu verschaffen, wurden durch die wechsel
seitigen pflichten beider Ehegatten, zur Deckung der 
ihren Lebensverhältnissen angemesSenen Bedürfnisse 
gemeinsam beizutragen, abgelöst. So wie die 
unterhaltsrechtlichen Regelungen des bürgerlichen 
Rechtes vor der Familienrechtsreform kennt auch das 
Sozialversicherungsrecht eine Reihe von Bestimmun
gen, die noch vom Gedanken der Vorherrschaft des 
Mannes in der Ehe getragen sind und im Rahmen des 

vorliegenden Novellenentwurfes durch Regelungen 
ersetzt werden sollen, die der durch Gleichberechti
gung ausgezeichneten Partnerschaft entsprechen. 

Hiebei handelt es sich i~ wesentlichen um folgende 
Änderungen: 

1. Gleichstellung der Ehegatten hinsichtlich der 
Anspruchsberechtigung für Angehörige in der 
Krankenversicherung; 

2. Gleichstellung des Witwers einer Versicherten 
mit der Witwe eines Versicherten hinsichtlich der 
Ansprüche auf Hinterbliebenenpension und auf 
Abfertigung der Witwen(Witwer)pension sowie hin
sichtlich des Ausmaßes dieser Leistungen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung der 
Regelungen gründet sich auf den Kompetenztatbe
stand "Sozialversicherungswesen" des Art. 10 Abs. 1 
Z 11 B-VG. ' 

Bezüglich der finanziellen Auswirkungen der 
vorgeschlagenen Änderungen wird auf die beige
schlossenen Finanziellen Erläuterungen Bezug 
genommen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 
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Zu Art. I Z 1 (§ 10 Abs. 2 lit. b): 
Für diesen Änderungsvorschlag sind die gleichen 

Erwägungen maßgebend, die im Zuge des Vorhabens 
zur Erzielung einer Gleichbehandlung von Mann und 
Frau im Sozialversicherungsrecht zur Erstattung des 
Novellierungsvorschlages auf Änderung des § 123 
Abs. 7 bzw. des § 123 Abs. Slit. b ASVG im Rahmen 
des Entwurfes einer 36. Novelle zum ASVG geführt 
haben. 

Zu, Art. I Z 2, 3 und 7 bis 13 (§§ 60 Abs. 1, 
72Abs. 4,137,139 Abs. 4,145 Abs. 1 bis 3,146,148, 
150 Abs. 4 und 5 und 151 Abs. 1): 

Biese Änderungen entsprechen den gleichartigen 
Änderungen, die im Rahmen des Entwurfes einer 
36. Novelle zum ASVG vorgeschlagen wurden. Aus 
diesem Grund kann auf die entsprechenden Erläute
rungen des genannten ASVG-Novellenentwurfes 
Bezug genommen werden; Um das Auffinden der 
jeweiligen Erläuterungen im Entwurf einer 
36. Novelle zum ASVG zu erleichtern, werden im 
folgenden die in b·eiden Gesetzen einander entspre
chenden Vorschriften· gegenübergestellt: 

GSVG ASVG 

§ ('0 Abs. 1 .;... . . . . . . . .. § 94 Abs. 1 
§ 72 Abs. 4 ......... , .... § 104 Abs. 5 
§ 137 .................... §259 
§ 1[39 Abs. 4 .............. § 261 Abs. 4 
§ 145 Abs. 1,2 und 3 ....... § 264 Abs. 1,4 und 5 
§ 146 .................... § 265 
§ 14S .................... §267 
§ 150 Abs. 4 und 5 ......... § 293 Abs. 4 und 5 
§ 151 Abs. 1 .............. §294 Abs. 1. 

Zu~ Art. I Z4 (§ 83 Abs. 6): 
Mit dem vorliegenden Novellierungsvorschlag soll 

in Anlehnung an die im Entwurf einer 36. Novelle 
zum ASVG enthaltene Änderung des § 123 Abs. 2 
Z 1 ASVG die Gleichstellung der Ehegatten dadurch 
herbeigeführt werden, daß sich die Anspruchsberech
tigung für Angehörige allgemein auf den nicht 
e~erbstätigen Ehegatten erstreckt. 

Zu Art. I Z 6 (§ 136): 
Die vorgeschlagene Neutegelung entspricht ihrem 

Inhalt nach der im Entwurf einer 36. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz vorgeschlage
nen ÄI?-derung des § 258 ASVG. Eine textliche 
Abweichung der Fassung von der des ASVG war 
jedoch deshalb vorzunehmen, weil die Pensionsversi
cherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbstän
dig Erwerbstätigen (ebenso wie die der Bauern), 
abweichend' vom Pensionsversicherungsrecht der 
Unselbständigen die Einrichtung der Hinzurechnung 
von Versicherungszeiten für Witwen (Witwer) kennt, 
die den Betrieb des versicherten Ehegatten nach 
dessen Tod fortgeführt haben. Da eine Betriebsfort
führung und die damit verbundene Hinzure.chnung 
von Versicherungszeiten den Anspruch auf Witwen
(Witwer)pension ausschließt, war in der Fassung des 
§ 136 Abs. 1 im vorliegenden Entwurf auf diese 
Besonderheit, wie sie schon im geltenden Recht 
verankert ist, Bedacht zu nehmen. 

Zu Art. I Z 14 (§ 159 Abs. 1 und 2): 
Im Bereich der Rehabilitation und der Gesund

heitsvorsorge ist nach der gelt.enden Rechtslage die 
Gewährung der in Betracht kommenden Maßnahmen 
unter bestimmten Voraussetzungen auch für Angehö
rige des Versicherten zulässig (siehe die §§ 301 Abs. 2 
und 307 d Abs. 4 ASVG, die §§ 158 Abs. 2 und 
169 Abs. 4 GSVG und die §§ 150 Abs. 2 und 161 
Abs. 4 BSVG). Während das ASVG bei der Erfassung 
des Personenkreises der Angehörigen auf die 
Regelung des § 123 ASVG Bezug nimmt, wird in der 
Sozialversicherung der Selbständigen in Ermangelung 
einer geeigneten Hinweismöglichkeit in einer beson
deren Regelung der Personenkreis der Angehörigen 
umschrieben. Diese im § 159 GSVG enthaltene 
Regelung erfaßt derzeit als.Angehörige unter anderem 
die Ehegattin und den erwerbsunfähigen Ehegatten 
sowie darüber hinaus bei gemeinsamer Haushaltsfüh
rung nur weibliche Personen. Eine gebotene Gleich
stellung von Mann und Frau verlangt, diese 
Bestimmung entsprechend zu ändern. Bei Vornahme 
dieser Änderung folgt der gegenständliche Entwurf 
der Neufassung des § 123 Abs.2 Z 1 und des § 123 
Abs. 7 ASVG, wie sie im Entwurf einer 36. Novelle 
zum ASVG enthalten ist. 
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672 der Beilagen 7 

Finanzielle Erläuterungen 
Zusätzlich zu den bereits im Entwurf einer 

36. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsge
setz enthaltenen finanziellen Erläuterungen sind für 
den Bereich der Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz noch die 
folgenden Ausführungen notwendig. 

Auf Grund des vorhandenen statistischen Materials 
können bis zum jahre 1990 voraussichtlich folgende 
Stände an Witwerpensionen erwartet werden: 

Durchschnittlicher Stand an Witwerpensionen 

Im Jahre 1981 *) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

*) ab 1. 6. 1981 

150 
550 

1050 
1475 
1850 
2225 
2 52~ 
2800 
3050 
3250 

Unter Berücksichtigung der Ruhensbestimmungen 
beim Zusammentreffen mit Erwerbstätigkeit (§§ 60 
und 61 GSVG) wird nach der vorgesehenen Etappen
regelung die durchschnittliche Witwerpension im 
Jahre 1981 voraussichtlich 665 S monatlich betragen 
und bis 1990 auf etwa 1 940 S monatlich steigen. 

Von der im Entwurf enthaltenen Reduktion der 
Abfertigung einer Witwen(Witwer)pension bei Wie
derverehelichung werden voraussichtlich jährlich 
etwa 50 Fälle betroffen sein. Die Nichtgewährung des 
Grundbetragszuschlages bei Versicherungsfällen nach 
Vollendung des 50. Lebensjahres wird voraussichtlich 
jährlich etwa 325 Alterspensionen und 475 Erwerbs
unfähigkeitspensionen - zusammen somit 800 Pen
sionen - erfassen. Dies sind etwa ,12% des jährlichen 
Neuzuganges. 

Eine Zusammenstellung der wichtigsten finanziel
len Auswirkungen des vorliegenden Entwurfes 
enthält die nachstehende übersicht. 

Jahr 

1981 *) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Finanzielle Auswirkungen 
(Geldwertbasis 1981) 

Kosten der Reduktion der 
Witwerpension Abfertigung 

1 Mio.S 3Mio.S 
5 Mio.S 6Mio.S 

11 Mio. S 6 Mio. S 
15 Mio. S 6 Mio. S 
37 Mio. S 6 Mio. S 
44 Mio. S 6 Mio.S 
49 Mio. S 6 Mio. S 
55 Mio. S 6 Mio. S 
89 Mio. S 6 Mio. S 
95 Mio.'S 6 Mio. S 

*) ab 1. 6. 1981 

Wegfall des 
Grundbetrags· 

7.uschlages 

1 Mio.S 
6Mio.S 

11 Mio. S 
17 Mio. S 
22 Mio. S 
26 Mio. S 
32 Mio. S 
36 Mio. S 
41 Mio. S 
45 Mio. S 

In den angegebenen Beträgen sind nicht nur die 
Auswirkungen auf den Pensions aufwand selbst, 
sondern auch auf die sogenannten Nebenkosten 
(insbesondere Krankenversicherung der Pensionisten) 
enthalten. 

Insgesamt wird die vorgesehene Novelle die 
finanzielle Gebarung des Pensionsversicherungsträ
gers wie folgt beeinflussen: 

Auswirkungen auf die Gebarung der. Pensionsversiche
rung 

(Geldwertbasis 1981) 

1981 *) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

*) ab 1. 6. 1981 ' 

Mehrbelastung ( + ) 
Minderbelastung ( - ) 
in den einzelnen Jahren 

3Mio.S 
7 Mio. S 
6Mio.S 
8 Mio. S 

+ 9 Mio. S 
+12Mio.S 
+11 Mio. S 
+13 Mio. S 
+42 Mio. S 
+44 Mio. S 

Mehrbelastung ( + ) 
Minderbelastung ( - ) 
ab Inkrafttreten 

3Mio.S 
10 Mio .. S 
16 Mio. S 
24 Mio. S 
15 Mio. S 

3 Mio. S 
+ 8 Mio. S 
+ 21 Mio. S 
+ 63 Mio. S 
+ 107 Mio. S 

In der Aufsummierung der. Auswirkung auf die 
Gebarung wird die Einführung der Witwerpension 
voraussichtlich bis zum Jahre 1986 kostenneutral 
sein. Bis zum Ende der 2. Etappe (1988) könnte eine 
geringfügige Mehrbelastung entstehen, die im Hin
blick auf das für 1981 erwartete Gebaningsvolumen 
von rund 8,8 Milliarden Schilling eine vernachlässig
bare Größenordnung darstellt. Erst vom Beginn der 
3. Etappe bis zum Erreichen des Dauerzustandes 
nach dem Jahre 2 000 könnte die voraussichtliche 
Jahresmehrbelastung merkbare Größenordnungen 
erreichen. ' 

Die vorgesehene 4 .. Novelle zum Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz führt zwangsläufig auch 
zur Einführung einer Witwerpension im Bereiche der 
Pensionsversicherung der freiberuflich selbständig 
Erwerbstätigen (FSVG). Bis zum Jahre 1990 muß in 
diesem Bereiche mit einer Mehrbelastung von 
zusammen etwa 3 Millionen Schilling gerechnet 
werden. 

Nach dem Entwurf ist auch eine gewisse Erhöhung 
des Aufwandes an Ausgleichszulagen zu erwarten, die 
aber auf alle Fälle nur geringfügig sein kann, weil man 
von der Voraussetzung ausgehen muß, daß der größte 
Teil der künftig leistungsberechtigten Witwer entwe
der selbst erwerbstätig oder Bezieher einer Eigenpen
sion ist. 
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Textgegenüberstellung 
GSVG 

Geltende Fassung: 

Familienversicherung 

§ 10. (1) unverändert. 
(2) Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß 

Pflichtversicherte gemäß § 2 und § 3 Abs.1 und 
Weiterversicherte gemäß § 8 unter den im Abs. 1 
vorgesehenen Voraussetzungen eine Familienversi
cherUng abschließen können für 

a~ Verwandte in auf- und absteigender Linie, 
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in der 
Seitenlinie bis zum zweiten Grad oder mit dem 
Versicherten verschwägerte Personen gleichen 
Grades; 

b) eine mit einem männlichen Versicherten nicht 
verwandte bzw. nicht verschwägerte weibliche 
Person, die seit mindestens zehn Monaten mit 
dem Versicherten in Hausgemeinschaft lebt und 
ihm seit dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt 
führt, wenn eine im gemeinsamen Haushalt 
lebende arbeitsfähige Ehegattin nicht vorhan
den ist. 

Eine Familienversicherung gemäß lit. b kann nur für 
eine, einzige Person abgeschlossen werden. 

(3) unverändert. 

ZuSammentreffen eines Pensionsanspruches mit 
Erwerbseinkommen aus einer die Pflichtversiche
rung nach diesem Bundesgesetz nicht begründen-

, den Erwerbstätigkeit 

§:,60. (1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus 
der :Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
mit:; Ausnahme des Anspruches auf Waisenpension 
nocp Erwerbseinkommen (Abs. 2 und 3) aus einer 
glei~hzeitig ausgeübten Erwerbstätigkeit, die nicht die 
Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz 
beg~ündet, erzielt, so ruht der Grundbetrag mit dem 
Betl:ag, um den das im Monat gebührende Erwerbs
einkommen 4542 S übersteigt, höchstens jedoch mit 
dem Betrag, um den die Summe aus Pension und 
Ern:;erbseinkommen im Monat den Betrag von 7811 S 
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 4542 Sund 
781 i S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bed~chtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Richtzahl 
(§ 47) vervielfachten Beträge. Das Ruhen des 
Grupdbetrages entfällt bei Pensioneri aus eIgener 
Pensionsversicherung, sobald 

I 

a) und b) unverändert. 
Gegührt neben einer Pension aus eigener Pensions
versicherung, deren Grundbetrag wegen Zutreffens 
der N oraussetzungen gemäß lit. a und b nicht ruht, 
auch eine Witwenpension, so erstreckt sich der 
Entfall des Ruhens auch auf den Grundbetrag- der 
WirtVenpension. 

11 

(2) bis (6) unverändert. 
" " 
'" 

ii 
Ir 

Vorgeschlagene Fassung: 

Familienversicherung 

§ 10. (1) unverändert. 
(2) Durch" die Satzung kann bestimmt werden, daß 

PflichtVersicherte gemäß § 2 und § 3 Abs.1 und 
Weiterversicherte gemäß § 8 unter den im Abs. 1 
vorgesehenen Voraussetzungen eine Familienversi
cherung abschließen" können für 

a) Verwandte in auf- und absteigender Linie, 
ausgenommen Kinder (§ 83 Abs. 2), und in der 
Seitenlinie bis zum zweiten Grad oder mit dem 
(der) Versicherten verschwägerte Personen 
gleichen Grades; 

b) eine mit dem (der) Versicherten nicht ver
wandte bzw. nicht verschwägerte andersge
schlechtliche Person, die seit mindestens zehn 
Monaten mit ihm (ihr) in Hausgemeinschaft 
lebt und ihm (ihr) seit dieser Zeit unentgeltlich 
den Haushalt führt, wenn ein im gemeinsamen 
Haushalt lebender arbeitsfähiger Ehegatte nicht 
vorhanden ist. 

Eine Familienversicherung gemäß lit. b kann nur für 
eine einzige Person abgeschlossen werden. 

'(3) unverändert. 

Zusammentreffen eines Pensionsanspruches mit 
Erwerbseinkommen aus einer die Pflichtversiche
rung nach diesem Bundesgesetz nicht begründen-

den Erwerbstätigkeit 

§ 60. (1) Wird neben einem Pensionsanspruch aus 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
mit Ausnahme des Anspruches auf Waisenpension 
noch Erwerbseinkommen (Abs.2 und 3) aus einer 
gleichzeitig ausgeübten Erwerbstätigkeit, die nicht die 
PflichtversicheruJ?g nach diesem Bundesgesetz 
begründet, erzielt, so ruht der Grundbetrag mit dem 
Betrag, um den das im Monat gebührende Erwerbs
einkommen 4542 S übersteigt, höchstens jedoch mit 
dem Betrag, um den die Summe aus Pension und 
Erwerbseinkommen im Monat den Betrag von 7811 S 
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 4542 Sund 
7811 S treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter 
Bedachtnahme auf § 51 mit der jeweiligen Richtzahl 
(§ 47) vervielfachten Beträge. Das Ruhen des 
Gruhdbetrages entfällt bei Pensionen aus eigener 
Pensionsversicherung, sobald 

a) und b) unverändert. 
Gebührt neben einer Pension ~us eigener Pensions- " 
versicherung, deren Grundbetrag wegen Zutreffens 
der Voraussetzungen gemäß lit. a und b nicht ruht, 
auch eine Witwen(Witwer)pension,.so erstreckt sich 
der Entfall des Ruhens auch .auf den Grundbetrag der 
Witwen (Witwer )pensi~n. 

(2) bis (6) unverändert. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Auszahlung der Leistungen 

§ 72. (1) bis (3) unveriindert. 

(4) Auf Verlangen des Versicherungsträgers haben 
die Anspruchsberechtigten Lebens- oder Witwen
schaftsbestätigungen beizubringen. Solange diese 
Bestätigungen nicht beigebracht sind, können Pensio
nen zurückgehalten werden. 

(5) unverändert. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 83. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Bei den gemäß § 3 Abs. 1 pflichtversicherten 
Pensionisten gilt auch die Ehegattin (der erwerbsun
fähige Ehegatte) unter den Voraussetzungen des 
Abs. 1 als Angehörige(r). 

Hinterbliebenenpensionen 

§ 135. Als Hinterbliebenenpensionen werden Wit
wenpensionen, Witwerpensionen und Waisenpensio
nen gewährt, wenn die Wartezeit (§ 120) und die 
besonderen Voraussetzungen gemäß den §§ 136 
bis 138 erfüllt sind. Die Wartezeit gilt jedenfalls als 
erfüllt, wenn der (die) Versi<;herte bis zum Tod 
Anspruch auf Pension aus der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz hatte. . 

Witwenpension 

§ 136. (1) Anspruch auf Witwenpension hat die 
Witwe nach dem Tode des versicherten Ehegatten, 
wenn sie die Erwerbstätigkeit, die die Pflichtversiche
rung des verstorbenen Ehegatten begründet hatte, 
nicht fortführt. Anspruch auf Witwenpension hat 
auch die Witwe, die nach dem Tode des versicherten 
Ehegatten dessen Erwerbstätigkeit fortgeführt hat, 
wenn die ihr zustehende Berechtigung zur Fortfüh
rung der Erwerbstätigkeit des verstorbenen Ehegatten 
bzw. das betreffende Gesellschaftsverhältnis erlo
schen ist; hat sie die Erwerbstätigkeit mindestens drei 
Jahre fortgeführt, gebührt die Witwenpension nur, 
wenn im Zeitpunkt der Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
ein Anspruch auf eine Leistung aus einem Versiche
rungsfall des Alters nicht besteht. 

(2) Die Witwenpension gebührt nicht, 

1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits einen bescheidmä
ßig zuerkannten Anspruch auf eine Pension aus dem 
Versicherungsfall des Alters oder der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit nach diesem Bundesgesetz hatte, 
es wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
20 Jahre betragen hat oder 

Auszahlung der Leistungen 

§ 72. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Auf Verlangen des Versicherungsträgers haben 

die Anspruchsberechtigten Lebens- oder Witwen
(Witwer)schaftsbestätigungen beizubringen. Solange 
diese Bestätigungen nicht beigebracht sind, können 
Pensionen zurückgehalten werden: 

(5) unverändert. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§- 83. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Bei den gemäß § 3 Abs. 1 pflichtversicherten 
Pensionisten gilt auch der nicht erwerbstätige 
Ehegatte unter den Voraussetzungen des· Abs. 1 als 
Angehörige(r). 

Hinterbliebenenpensionen 

§ 135. Als Hinterbliebenenpensionen werden Wit
wenpensionen, Witwerpensionen und Waisenpensio
nen gewährt, wenn die Wartezeit (§ 120) und die 
besonderen Voraussetzungen gemäß den §§ 136 
und 138 erfüllt sind. Die Wartezeit gilt jedenfalls als 
erfüllt, wenn der (die) Versicherte bis zum Tod 
Anspruch auf Pension aus der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz hatte. 

Witwen(Witwer)pension 

§ 136. (1) Anspruch auf Witwen(Witwer)pension 
hat die Witwe nach dem Tod des versicherten 
Ehegatten bzw.der Witwer nach dem Tod der 
versicherten Ehegattin, wenn-sie (er) die Erwerbstä
tigkeit, die die Pflichtversicherung des verstorbenen 
Ehegatten begründet hatte, nicht fortführt. AnspJ;Uch 
auf Witwen(Witwer)pension hat auch die Witwe (der 
Witwer), die (der) nach dem Tod des versicherten 
Ehegatten (der versicherten Ehegattin) dessen (deren) 
Erwerbstätigkeit fortgeführt hat; wenn die ihr (ihm) 
zustehende Berechtigung zur Fortführung der 
Erwerbstätigkeit des verstorbenen Ehegatten (der 
verstorbenen Ehegattin) bzw. das Gesellschaftsver
hältnis erloschen ist; hat sie (er) die Erwerbstätigkeit 
mindestens drei Jahre fortgeführt, gebührt die 
Witwen(Witwer)pension nur, wenn im Zeitpunkt der 
Aufgabe der Erwerbstätigkeit ein Anspruch auf eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall des Alters nicht 
besteht. 

(2) Die Pension nach Abs. 1 gebührt nicht, 

1. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der andere Ehegatte bereits .einen 
bescheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Pension aus einem Versicherungsfall des Alters oder 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit nach diesem 
Bundesgesetz hatte, es wäre denn, daß 

a) die Ehe mindestens drei Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
20 Jahre betragen hat oder 
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Geltende Fassung: 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
25 Jahre betragen hat .oder 

c) die Ehe mi~destens zehn Jahre gedauert und 
,. der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 

25 Jahre betragen hat; 
I 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Lebensjahr 
überschritten und keinen bescheidmäßig zuerkannten 
Anspruch auf eine in Z. 1 bezeichnete Pension hatte, 
es wäre denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) Abs. 2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch die 

Ehe. ein Kind legitimiert wurde oder die Witwe sich 
im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten erwiesenerma
ßen im Zustand der Schwangerschaft befunden hatte 
oder in diesem Zeitpunkt dem Haushalt der Witwe 
ein ,Kind des Verstorbenen angehörte, das Anspruch 
auf 'Waisenpension hat; 

2. wenn die Ehe von Personen geschlossen wurde, 
die. bereits früher miteinander verheiratet gewesen 
sind und bei Fortdauer der früheren Ehe der 
Wiiwenpensionsanspruch nicht ausgeschlossen gewe
sen, wäre. 

(4) Witwenpension gebührt, sofern nicht ein 
Ausschließungsgrund gemäß Abs.2 im Zusammen
halt mit Abs. 3 vorliegt, auch der Frau, deren Ehe mit 
dem Versicherten für nichtig erklärt, aufgehoben oder 
ges~hieden worden ist, wenn ihr der Versicherte zur 
Zeit seines Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbeitrag) 
auf Grund eines gerichtlichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertragli
ch~n Verpflichtung zu leisten hatte, und zwar sofern 
und solange die Frau nicht eine neue Ehe geschlossen 
hat. 

Witwerpension 

§ 137. (1) Witwerpension gebührt dem Ehegatten 
nach dem Tode seiner versicherten Ehegattin, wenn 
diese seinen Lebensunterhalt überwiegend bestritten 
hat und er im Zeitpunkt ihres Todes dauernd 
eJ:iWerbsunfähig (§ 133) und bedürftig ist, solange die 
beiden letzten Voraussetzungen zutreffen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

b) die Ehe mindestens fünf Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten nicht mehr als 
25 Jahre betragen hat oder 

c) die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert und der 
Altersunterschied der Ehegatten mehr als 
25 Jahre betragen hat; 

2. wenn die Ehe in einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, in dem der Ehegatte bereits das 65. Lebensjahr 
(die Ehegattin bereits das 60. Lebensjahr) überschrit
ten und keinen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch 
auf eine in Z 1 bezeichnete Pension hatte, es wäre 
denn, daß die Ehe zwei Jahre gedauert hat. 

(3) Abs.2 gilt nicht, 
1. wenn in der Ehe ein Kind geboren oder durch die 

Ehe ein Kind legitimiert wurde oder die Witwe sich 
im Zeitpunkt des Todes des Ehegatten erwiesenerma
ßen im Zustand der Schwangerschaft befunden hatte 
oder in diesem Zeitpunkt dem Haushalt der Witwe 
(des Witwers) ein Kind des (der) Verstorbenen 
angehörte, das Anspruch auf Waisenpension hat; 

2. wenn die Ehe von Personen geschlossen wurde, 
die bereits früher miteinander verheiratet gewesen 
sind und bei Fortdauer der früheren Ehe der 
Witwen(Witwer)pensionsanspruch nicht ausgeschlos
sen gewesen wäre. 

(4) Die Pension nach Abs, 1 gebührt, sofern nicht 
ein Aus~chließungsgrund nach Abs. 2 im Zusammen
halt mit Abs. 3 vorliegt, auch 

1. der Frau, 
2. dem Mann, 

deren (dessen) Ehe mit dem (der) Versicherten für 
nichtig erklärt, aufgehoben oder geschieden worden 
ist, wenn ihr (ihm) der (die) Versicherte zur Zeit 
seines (ihres) Todes Unterhalt (einen Unterhaltsbei
trag) aufgrund eine~ gerichdichen Urteiles, eines 
gerichtlichen Vergleiches oder einer vor Auflösung 
(Nichtigerklärung) der Ehe eingegangenen vertragli
chen Verpflichtung zu leisten hatte, und zwar sofern 
und solange die Frau (der Mann) nicht eine neue Ehe 
geschlossen hat. 

Witwerpension 

§ 137. Aufgehoben. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Witwerpension gebührt auch dem Mann, dessen 
Ehe mit der Versicherten geschieden worden ist, 
wenn 

a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus
spruch nach § 61 Abs.3 Ehegesetz enthält, 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
. hat, . 

c) der Mann im Zeitpunkt der Einbringung der 
Klage der Frau auf Ehescheidung das 
40. Lebensjahr vollendet hat oder seit diesem 
Zeitpunkt erwerbsunfähig ist und 

d) der Mann im Zeitpunkt des Todes der Frau 
erwerbsunfähig und bedürftig ist und die Frau 
zu diesem Zeitpunkt seinen Lebensunterhalt 
bestritten hat. 

Die Witwerpension gebührt für, die Dauer der 
Erwerbsunfähigkeit und Bedürftigkeit. 

Ausmaß der Alters(Erwerbsunfähigkeits)pension 

§ 139. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Zum Grundbetrag gebührt ein Zuschlag bis zu 

10 v. H. der für den Grundbetrag maßgebenden 
Bemessungsgrundlage, soweit die Pension einschließ
lich des Zuschlages 50 v. H. dieser Bemessungsgrund
lage nicht übersteigt. Dieser Zuschlag ist ein 
Bestandteil des Grundbetrages. 

(5) unverändert. 

Ausmaß der Witwen(Witwer)pension 

§ 145. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a). keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(Al
ters)pension hatte, 60 v. H. der Pension, auf die 
er in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt hätte; 

b) und c) unverändert. 
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 

. haben der Zuschlag gemäß § 139 Abs. 5, ferner 
Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß außer Ansatz 
zu bleiben. Die Witwen(Witwer)pension hat in allen 
Fällen mindestens 30 v. H. der Bemessungsgrundlage, 
wenn mehrere Bemessungsgrundlagen angewendet 
sind, der höchsten Bemessungsgrundlage zu betragen; 
24 v. H. der Bemessungsgrundlage gelten hiebei als 
Grundbetrag. 

(2) Die Witwenpension gemäß § 136 Abs. 4 darf 
den gegen deri Versicherten zur Zeit seines Todes 
bestehenden und mit dem im Zeitpunkt des 
Pensionsanfalles für das Jahr des Todes geltenden 
Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten Anspruch 
auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermindert um 
eine der Anspruchsberechtigten nach dem Versicher
ten gemäß § 215 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversi
cherungsgesetzes gebührende Witwenrente, sowie die 
der hinterlassenen WitWe aus demselben Versiche-

Ausmaß der Alters(Erwerbsunfähigkeits )pension 

§ 139. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Liegt der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor der 

Vollendung. des 50. Lebensjahr!(s, gebührt zum 
Grundbetrag der Pension ein Zuschlag bis zu 10 vH 
der für den Grundbetrag maßgebenden Bemessungs
grundlage, soweit die Pension einschließlich des 
Zuschlages 50 vH dieser Bemessungsgrundlage nicht 
übersteigt. Dieser Zuschlag ist ein Bestandteil des 
Grundbetrages . 

(5) unverändert. 

Ausmaß der Witwen(Witwer)pension 

§ 145. (1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, 
wenn der (die) Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits(AI
ters )pension hatte, 60 v. H. der Pension, auf die 
er (sie) in diesem Zeitpunkt Anspruch gehabt 
hätte; 

b) und c) unverändert. 
Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pensi~n 
haben der Zuschlag gemäß § 139 Abs. 5, ferner 
Kinderzuschüsse und Hilflosenzuschuß außer Ansatz 
zu bleiben. 

(2) Die Witwen(Wiriver)pension nach § 136 Abs. 4 
darf den gegen den Versicherten (die Versicherte) zur 
Zeit seines (ihres) Todes bestehenden und mit dem im 
Zeitpunkt des Pensions anfalles für das Jahr des Todes 
geltenden Aufwertungsfaktor (§ 47) aufgewerteten 
Anspruch auf Unterhalt (Unterhaltsbeitrag), vermin
dert um eine der (dem) Anspruchsberechtigten nach 
dem (der) Versicherten gemäß § 215 Abs.3 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gebührende 
Witwen(Witwer)rente, sowie die der hinterlassenen 
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12 672 der Beilagen 

Geltende Fassung: 

rungsfall gebührende Witwenpension nicht überstei
gen.. Eine vertraglich oder durch gerichtlichen 
Vergleich übernommene Erhöhung des Unterhaltes 
(Unterhaltsbeitrages) bleibt außer Betracht, wenn seit 
dem" Abschluß des Vertrages (Vergleiches) bis zum 
Todi: nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteil den Aus

. spruch nach § 61 Abs. 3 (Ehegesetz enthält, 

b)" die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

c) die Frau im Zeitpunkt des Eintrittes der 
'I': Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
,! 40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die ,unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 

aa) die Frau seit dem Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles 
erwerbsunfähig ist oder 

bb) nach dem Tod des Mannes eine Waisen
pension für ein Kind im Sinne des § 128 
Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 anfällt, sofern dieses 
Kind aus der geschiedenen Ehe stammt 
oder von den Ehegatten gemeinsam an 
Kindes Statt angenommen worden ist und 
das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des Mannes (Vaters) 
ständig in Hausgemeinschaft (§ 128 Abs. 1 
letzter Satz) mit der Frau (Mutter) lebt. 
Das. Erfordernis der ständigen Hausge
meinschaft entfällt bei nachgeborenen 
Kindern, 

(4) unverändert. 
Ir 

Abfertigung undWiederaufleben der Witwenpen-
I, • 

i 510n 

§ 146. (1) Der Bezieherin einer Witwenpension 
(§ '36), die sich wiederverehelicht hat, gebührt eine 
Abfertigung in der Höhe des 70fachen der Witwen
peqsion, auf die sie im Zeitpunkt der Schließung der 
neJ.ien Ehe Anspruch gehabt hat, einschließlich eines 
Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer Aus
gleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt haben. 

m Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Eh~gatten, durch SGbeidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für ni!=htig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwenpension (Abs. 1) 
auf! Antrag wieder auf, wenn . 

a) die Ehe nicht aus dem alleinigen oder 
. überwiegenden Verschulden der Ehefrau aufge

löst worden ist oder 
~) bei Nichtigerklärung der Ehe die Ehefrau als 
:, . schuldlos anzusehen ist. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Witwe (dem hinterlassenen Witwer) aus demselben 
Versicherungsfall gebührende· Witwen(Witwer)pen
sion nicht übersteigen. Eine vertraglich oder durch 
gerichtlichen Vergleich übernommene Erhöhung des 
Unterhaltes (Unterhalts beitrages) bleibt außer· 
Betracht, wenn seit dem Abschluß des Vertrages 
(Vergleiches) bis zum Tod nicht mindestens ein Jahr 
vergangen ist. 

(3) Abs. 2 ist nicht anzuwenden, wenn 
a) das auf Scheidung lautende Urteil den' Aus

spruch nach § 61 Abs.3 des Ehegesetzes 
enthält, . 

b) die Ehe mindestens fünfzehn Jahre gedauert 
und 

c) die Frau (der Mann) im Zeitpunkt des Eintrittes 
der Rechtskraft des Scheidungsurteiles das 
40. Lebensjahr vollendet hat. 

Die unter lit. c genannte Voraussetzung entfällt, wenn 
f 

aa) die Frau (der Mann) seit dem Zeitpunkt des 
Eintrittes der Rechtskraft des Scheidungs
urteiles erwerbsunfähig ist oder 

. bb) nach dem Tod des Mannes (der Frau) eine 
Waisenpension für ein Kind im Sinne des 
§ 128 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2 anfällt, sofern 
dieses Kind· aus der geschiedenen Ehe 
stammt oder von den Ehegatten gemeinsam 
an Kindes Statt angenommen worden ist 
und das Kind in allen diesen Fällen im 
Zeitpunkt des Todes des in Betracht 
kommenden Elternteiles ständig in Haus
gemeinschaft (§ 128 Abs.1letzter Satz) mit 
dem anderen Eheteillebt. Das Erfordernis 
der' ständigen Hausgemeinschaft entfällt 
bei nachgeborenen Kindern .. 

(4) unverändert. 

Abfertigung und Wiederaufleben der Witwen(Wit
wer)pension 

§ 146. (1) Der Bezieherin (Dem Bezieher) einer 
Witwen(Witwer)pension (§ 136), die (der) sich 
wiederverehelicht hat, gebührt eine Abfertigung in 
der Höhe des 35-fachen der Witwen(Witwer)pension, 
auf die sie (er) im Zeitpunkt der Schließung der neuen 
Ehe Anspruch gehabt hat, einschließlich eines 
Hilflosenzuschusses und ausschließlich einer Aus
gleichszulage, die in diesem Zeitpunkt gebührt haben. 

(2) Wird die neue Ehe durch den Tod des 
Ehegatten, durch Scheidung oder durch Aufhebung 
aufgelöst oder wird die neue Ehe für nichtig erklärt, 
so lebt der Anspruch auf die Witwen(Witwer)pension 
(Abs. 1) a~f Antrag wieder auf, wenn 

a) die Ehe nicht· aus. dem. alleinigen oder 
überwiegenden Verschulden der in Abs. 1 
bezeichneten Person aufgelöst worden ist oder 

b) bei Nichtigerklärung der Ehe diese Person als 
schuldlos anzusehen ·ist. 
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672 der Beilagen 13 

Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedachtnahme 
auf § 50 sich ergebenden Höhe mit dem' der 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühestens 
jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der dem 
Ablauf von fünf Jahren nach dem seinerzeitigen 
Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwenpension sind 
laufende Unterhaltsleistungen und die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440, 
angeführten Einkünfte anzurechnen, die der. Witwe 
auf Grund aufgelöster oder für nichtig erklärter, vor 
dem Wiederaufleben der Witwenpension geschlos
sener Ehen gebühren oder darüber hinaus zufließen. 
Hinsichtlich der Ermittlung des Erwerbseinkommens 
aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 149 
Abs. 5 und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die 
Witwe statt laufender Unterhaltsleistungen . eine 
Kapitalabfindung, so ist auf die Pension ein ZwöHtel 
des Betrages anzurechnen, der sich bei der Annahme 
eines jährlichen Ertrages von 4 v. H. des Abfindungs
kapitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital 
ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe unter, so 
entfällt die Anrechnung. Die Anrechnung erstreckt 
sich verhältnismäßig auf den als Grundbetrag und als 
Steigerungsbetrag geltenden Betrag. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwenpension bezogen, 
wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt wirksam, 
in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintritt des Anrech
nungsgrundes folgt. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

§ 148. Alle Hinterbliebenenpensionen (§§ 145 
Abs. 1 und 147) zusammen dürfen nicht höher sein 
als die um 10 v. H. ihres Betrages erhöhte Erwerbs
unfähigkeits(Alters)pension, auf die der Versicherte 
bei seinem Ableben Anspruch gehabt hat oder gehabt 
hätte, samt den jeweils in Betracht kommenden 
Kinderzuschüssen; die Zuschläge gemäß § 139 Abs. 5 
und § 145 Abs. 4 sowie allfällige HiHlosenzuschüsse 
haben hiebei außer Ansatz zu bleiben. Innerhalb 
dieses Höchstausmaßes sind alle Pensionen, und zwar 
bei der Witwen(Witwer)pension sowohl der als 
Grundbetrag als auch der als Steigerungsbetrag 
geltende Betrag, verhältnismäßig zu kürzen. Hiebei 
sind Witwenpensionen gemäß § 136 Abs. 4 und § 145 
Abs.3 (eine Witwerpension gemäß § 137 Abs.2) 
nicht zu berücksichtigen; diese dürfen jedoch den 
Betrag der gekürzten Witwenpension gemäß § 136 
Abs. 1 (Witwerpension gemäß § 137 Abs. 1) nicht 
übersteigen und sind innerhalb dieses Höchstausma
ßes hinsichtlich des Grundbetrages und des als 
Steigerungsbetrag geltenden Betrages verhältnismäßig 
zu kürzen. 

(3) Der Anspruch lebt in der unter Bedachtnahme 
auf § 50 sich ergebenden Höhe mit dem der 
AntragsteIlung folgenden Monatsersten, frühestens 
jedoch mit dem Monatsersten wieder auf, der dem 
Ablauf von zweieinhalb Jahren nach dem seinerzeiti
gen Erlöschen des Anspruches folgt. 

(4) Auf die wiederaufgelebte Witwen(Witwer)pen
sion sind laufende Unterhaltsleistungen und die im 
§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1972, 
BGBI. Nr. 440, angeführten Einkünfte anzurechnen, 
die der Witwe (dem Witwer) aufgrund aufgelöster 
oder für nichtig erklärter, vor dem Wiederaufleben 
der Witwen(Witwer)pension geschlossener Ehen 
gebühien oder darüber hinaus zufließen. Hinsichtlich 
der Ermittlung des Erwerbseinkommens aus einem 
la~d(forst)wirtschaftlichen Betrieb ist § 149 Abs.5 
und 6 entsprechend anzuwenden. Erhält die Witwe 
(der Witwer) statt laufender Unterhaltsleistungeri eine 
Kapitalabfindung, so ist auf die Pension ein ZwöHtel 
des Betrages anzurechnen, der sich bei der Annahme 
eines jährlichen Ertrages von 4 vH des Abfindungska
pitals ergeben würde. Geht das Abfindungskapital 
ohne vorsätzliches Verschulden der Witwe (des 
Witwers) unter, so entfällt die Anrechnung. Die 
Anrechnung erstreckt sich verhältnismäßig auf den als 
Grundbetrag und als Steigerungsbetrag geltenden 
Betrag. 

(5) Werden laufende Unterhaltsleistungen bzw. 
Einkünfte im Sinne des Abs. 4 bereits im Zeitpunkt 
des Wiederauflebens der Witwen(Witwer)pension 
bezogen, wird die Anrechnung ab diesem Zeitpunkt 
wirksam, in allen anderen Fällen mit dem Beginn des 
Kalendermonates, der auf den Eintri~ des Anrech
nungsgrundes folgt. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

§ 148. Alle Hinterbliebenenpensionen (§§ 145 
Abs. 1 und 147) zusammen dürfen nicht höher sein 
als die um 10 v. H. ihres Betrages erhöhte Erwerbs
unfähigkeits(Alters)pension, auf die der (die) Versi
cherte bei seinem (ihrem) Ableben Anspruch gehabt 
hat oder gehabt hätte, samt den jeweils in Betracht 
kommenden Kinderzuschüssen; die Zuschläge gemäß 
§ 139 Abs.5 und § 145 Abs.4 sowie allfällige 
Hilflosenzuschüsse haben hiebei außer Ansatz zu 
bleiben. ·lnnerhalb dieses Höchstausmaßes sind alle 
Pensionen, und zwar bei der Witwen(Witwer)pension 
sowohl der als Grundbetrag als auch der als 
Steigerungsbetrag geltende Betrag, verhältnisrriäßig 
zu kürzen. Hiebei sind Witwen(Witwer)pensionen 
gemäß § 136 Abs.4 und § 145 Abs.3 nicht zu 
berücksichtigen; diese dürfen jedoch den Betrag der 
gekürzten Witwen(Witwer)pension gemäß' ,§ 136 
Abs. 1 nicht übersteigen und sind innerhalb dieses 
Höchstausmaßes hinsichtlich des Grundbetrages und 
des als Steigerungsbetrag geltenden Betrages verhält
nismäßig zu kürzen. 
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Geltende Fassung: 

Richtsätze 

§ 150. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine 

Pension aus einer Pensionsversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz und leben sie im 
gemeinsamen Haushalt, so gebührt die Ausgleichszu
lage ! nur zur Pension des Mannes. 

(5) Sind nach einem Versicherten mehrere Pen
sionsberechtigteauf Hinterbliebenenpensionen vor
handen, so darf die Summe der Richtsätze für diese 
Pensionsberechtigten nicht höher sein als der erhöhte 
Richtsatz, der für den Versicherten selbst, falls er 
leben würde, unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Standes an Familienangehörigen anzuwenden wäre 
(fiktiver Richtsatz); dem fiktiven Richtsatz ist die 
Surrime der Kinderzuschüsse zuzuschlagen, die dem 
Ver~icherten zu einer Leistung aus der Pensionsversi
cherung gebührt haben oder gebührt hätten. Inner
halb dieses Höchstausmaßes sind die Richtsätze 
gemäß Abs. 1 lit. bund c verhältnismäßig zu kürzen. 
Hiebei ist der Richtsatz für die Pensionsberechtigte 
auf eine Witwenpension gemäß § 136 Abs. 4 nicht zu 
berücksichtigen; dieser Richtsatz darf jedoch den 
gekürzten Richtsatz für die hinterlassene Witwe nicht 
übersteigen. 

Unterhalts ansprüche und Nettoeinkommen 

§,151. (1) Bei Anwendung des § 149 sind 
Unterhaltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen 

~) den Ehegatten, sofern er mit dem Pensionsbe
rechtigten nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, 

b) den geschiedenen Ehegatten, 

c) unverändert. 

gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhaltslei
stung tatsächlich erbracht wird, dadurch zu berück
sichtigen, daß dem Nettoeinkommen des Pensionsbe
rechtigten in den Fällen der lit. a 30 v. H. und in den 
Fällen der lit. bund c 15 v. H. des monatlichen 
Nettoeinkommens der dort genannten Personen 
zuzurechnen sind. Der so festgestellte Betrag 
vermindert sich jedoch'in dem Ausmaß, in dem das 
dem Verpflichteten verbleibende Nettoeinkommen 
den Richtsatz gemäß § 150 Abs.llit.b unterschreitet. 

(2) bis (4) unverändert. 

Angehörige 

§ 159. (1) Als Angehörige gelten 
1. die Ehegattin (der erwerbsunfähige_Ehegatte), 
2. unverändert. 
(2) Als Angehörige gilt auch die Mutter, Wahl-, 

Stief- und Pflegemutter, die Tochter, Wahl-, Stief-

Vorgeschlagene Fassung: 

Richtsätze 

§ '150. (1) bis (3) unverändert. 
(4) Haben beide Ehegatten Anspruch auf eine 

Pension aus einer Pensionsversicherung nach diesem 
oder einem anderen Bundesgesetz und leben sie im 
gemeinsamen Haushalt, so besteht der Anspruch auf 
Ausgleichszulage bei der Pension, bei der er früher 
entstanden ist. 

(5) Sind nach einem Versicherten mehrere Pen
sionsberechtigte auf Hinterbliebenenpensionen vor
handen, so darf die Summe der Richtsätze für diese 
Pensionsberechtigten nicht höher sein als der erhöhte 
Richtsatz, der für den Versicherten selbst, falls er 
leben würde, unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Standes an Familienangehörigen anzuwenden wäre 
(fiktiver Richtsatz); dem fiktiven Richtsatz ist die 
Summe der Kinderzuschüsse zuzuschlagen, die dem 
Versicherten zu einer Leistung aus der Pensionsversi
cherung gebührt haben oder gebührt hätten. Inner
halb dieses Höchstausmaßes sind die Richtsätze 
gemäß Abs. 1 lit. bund c verhältnismäßig zu kürzen. 
Hiebei ist der Richtsatz für den Pensionsberechtigten 
auf Witwen(Witwer)pension gemäß § 136 Abs. 4 
nicht zu berücksichtigen; dieser Richtsatz darf jedoch 
den gekürzten Richtsatz für die hinterlassene Witwe 
(den hinterlassenen Witwer) nicht übersteigen. 

Unterhaltsansprüche und Nettoeinkommen 

§ 151. (1) Bei Anwendung des § 149 sind 
Unterhaltsansprüche des Pensionsberechtigten gegen 

a) den Ehegatten (die Ehegattin), sofern er (sie) 
mit dem Pensionsberechtigten nicht im gemein
samen Haushalt lebt, 

b) den geschiedenen Ehegatten (die geschiedene 
Ehegattin), 

c) unverändert. 
gleichviel ob und in welcher Höhe die Unterhaltslei
stung tatsächlich erbracht wird, dadurch zu berück
sichtigen, daß dem Nettoeinkommen des Pensionsbe
rechtigten in den Fällen der lit; a 30 v. H. und in den 
Fällen der lit. bund c 15 v. H. des monatlichen 
Nettoeinkommens der dort genannten Personen 
zuzurechnen sind. Der so festgestellte Betrag 
vermindert sich jedoch iri dem Ausmaß, in dem das 
dem Verpflichteten verbleibende Nettoeinkommen 
den Richtsatz gemäß § 150 Abs.llit.b unterschreitet. 

(2) bis (4) unverändert. 

Angehörige 

§ 159. (1) Als Angehörige gelten 
1. der nicht erwerbstätige Ehegatte, 
2. unverändert. 
(2) Als Angehöriger gilt jeweils auch eine Person 

aus dem Kreis der Eltern, WahI-, Stief- und 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

und Pflegetochter, die Enkelin oder die Schwester des 
Versicherten, die seit mindestens 10 Monaten mit ihm 
in Hausgemeinschaft lebt und ihm seit dieser Zeit 
unentgeltlich den Haushalt führt, bei männlichen 
Versicherten jedoch nur, wenn eine im gemeinsamen 
Haushalt lebende arbeitsfähige Ehegattin nicht 
vorhanden ist. Angehörige aus diesen Gründen kann 
nur eine einzige Person sein. 

Pflegeeltern, der Kinder, Wahl-, Stief- und Pflegekin
der, der Enkel oder der Geschwister des (der) 
Versicherten, die seit mindestens zehn Monaten mit 
ihm (ihr) in Hausgemeinschaft lebt und ihm (ihr) seit 
dieser Zeit unentgeltlich den Haushalt führt, wenn ein 
im gemeinsamen Haushalt lebender arbeitsfähiger 
Ehegatte nicht vorhanden ist. Angehöriger aus diesem 
Grund kann nur eine einzige Person sein. 

. ! 
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